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Ergänzende Richtlinien für die Jugendverbandsarbeit  

zu den Richtlinien des KJR München Stadt  

Gül$gkeit & Stand: 01.01.2024 

Allgemeine Erklärung 

Die Evangelische Jugend verwaltet die Zuschussgelder des KJR München Stadt 
eigenverantwortlich und ist, somit berech>gt ergänzende Richtlinien aufzustellen. Diese 
dienen einer fairen und ausgeglichenen Verteilung der MiDel an die Mitglieder unseres 
Jugendverbandes. 

Die Richtlinien des KJR München Stadt gelten weiterhin. Zusätzlich sind folgende Richtlinien 
zu beachten (die Ziffern beziehen sich auf die Richtlinien des KJR München Stadt): 

 

0 allgemeine Vorgaben 

0.14 Die Richtlinien werden vom Verteilerausschuss der Dekanatsjugendkammer 
beschlossen. 

0.15 Bei allen Maßnahmenförderungen, auch Ferienfahrten und Freizeiten, handelt es sich 
um eine Fehlbedarfsfinanzierung. Das heißt, der Förderbetrag darf das finanzielle Defizit der 
Maßnahme nicht überschreiten. Belege müssen auf Nachfrage eingereicht werden. 

0.16 Der Verteilerausschuss der Dekanatsjugendkammer behält sich vor, einmal im Jahr 
s>chprobenar>g unterschiedliche Anträge zu prüfen. 

 

2.1 Fahrten und Freizeiten 

2.1.3 Abrechnung 

d) Der Antrag ist spätestens 6 Wochen nach Beendigung der Maßnahme bei der 
Evangelischen Jugend München einzureichen. Bei tri[ig, begründetem Versäumnis kann ein 
Antrag an den Verteilerausschuss der Dekanatsjugendkammer mit BiDe um Härtefallregelung 
gestellt werden. 
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2.3 Schaffung, Aussta>ung und Renovierung von Jugendräumen und 
Treffpunkten 

2.3.2. Förderhöhe 

Die Förderung beträgt innerhalb von drei Jahren pro Jugendraum oder Jugendtreffpunkt 
maximal 3.000,- Euro bis zu einer maximalen Summe von 6.000, - Euro (bei gleichzei>ger 
Förderung mehrerer Räume). 

2.3.3. Abrechnung 

Bei Anträgen mit geplanter Zuschusssumme über 1.000,- Euro ist bis zum 31.03. des Jahres 
der geplanten Umsetzung ein Vorantrag über das KJR Online Portal zu stellen. 

Alle Anträge sind bis zum 31.12. des Jahres der Umsetzung über das KJR-Online-Portal 
abzurechnen.  

 

 

 

 

Rückfragen und Beratung in der Evangelischen Jugend München: 

hDps://www.ej-muenchen.de/website/de/ej/service/zuschuesse-
jugendverbandsmiDel 
 

 
 

https://www.ej-muenchen.de/website/de/ej/service/zuschuesse-jugendverbandsmittel
https://www.ej-muenchen.de/website/de/ej/service/zuschuesse-jugendverbandsmittel

